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9. Dezember 2019 
 
 
Vernehmlassung Totalrevision der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds (TPFV) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vielen Dank für die Einladung, am Vernehmlassungsverfahren zur Totalrevision der Verordnung über 
den Tabakpräventionsfonds (TPFV) teilzunehmen. 

Die Prüfung des TPF durch die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat ergeben, dass für die 
Finanzhilfen an die Kantone keine gesetzlichen Grundlagen bestehen. Die EFK hat daher empfohlen, 
diese zu schaffen, sollten die Zahlungen an die Kantone wirtschaftlich sinnvoll sein. 

Grundsätzlich erachten wir diese Anpassung aus den folgenden Gründen als problematisch: 

 Der Fonds wurde zur Finanzierung von Präventionsmassnahmen (und nicht von 
Präventionsprogrammen) geschaffen, die effizient und nachhaltig zur Verminderung des 
Tabakkonsums beitragen. Der Nachweis, dass die Pauschalbeiträge an die kantonalen 
Präventionsprogramme nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit ausgerichtet werden und 
diese dem ursprünglichen Zweck des TPF genügen, wird nicht erbracht. 

 Der Entscheid über die Gesuche der Kantone um Unterstützung aus dem TPF für kantonale 
Präventionsprogramme liegt ausschliesslich bei der am BAG angegliederten Geschäftsstelle. 
Die vom Bundesrat eingesetzte ausserparlamentarische Fachkommission, die die Entscheide 
über die Finanzierungsgesuche für einzelne Präventionsmassnahmen aus professioneller 
Sicht unterstützt, wird nicht konsultiert. Mit dieser Anpassung erhält die Geschäftsstelle, die 
den Fonds verwaltet, mehr Entscheidungsmacht. Dies hat der Gesetzgeber ursprünglich so 
nicht vorgesehen und schränkt die Legitimation der Entscheide stark ein. 

 In den Gesuchen zur Ausrichtung von Pauschalbeiträgen müssen die Kantone lediglich 
darlegen, dass sie die Grundsätze der übergeordneten nationalen Strategien Prävention 
nichtübertragbarer Krankheiten (NCD) und Sucht erfüllen. Einzelne Massnahmen werden nicht 
beschrieben. Auch auf eine Leistungsvereinbarung wird verzichtet. Somit ist es nur schwer 
möglich, der Einsatz der Mittel zu kontrollieren und die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel zu 
überprüfen. 
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 Schliesslich sind die Gelder an die Kantone aus dem TPF fix gebunden. Diese Mittel können 
bei strategischer Notwendigkeit nicht verändert werden. Damit wird die finanzpolitische 
Flexibilität in der Steuerung und Verwendung der Mittel ohne Begründung oder Notwendigkeit 
stark eingeschränkt. Gegenüber gebundenen Mitteln sind wir kritisch. Neue 
Ausgabenbindungen lehnen wir deshalb ab. 

 
Unsere Stellungnahme liegt mit dem ausgefüllten Wordformular in der Beilage. economiesuisse 
unterstützt zudem die konkreten Anträge für Änderungsvorschläge unseres Mitglieds Swiss Cigarette, 
die wir ebenfalls angefügt haben. 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
 
 
Freundliche Grüsse 
economiesuisse 
 

  

 

Dr. Frank Marty 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Lea Flügel 
Projektleiterin Finanzen & Steuern 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : economiesuisse 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Hegibachstrasse 47, 8032 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Lea Flügel; Projektleiterin Finanzen&Steuern 
 
 
Telefon : 076 534 12 40 
 
 
E-Mail : lea.fluegel@economiesuisse.ch 
 
 
Datum : 9.12.2019 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 10. Dezember 2019 an folgende E-mail Adressen: revisiontpfv@bag.admin.ch, 

gever@bag.admin.ch  

mailto:revisiontpfv@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch
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 Totalrevision der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds (TPFV) 

Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 

Allgemeine Bemerkungen 

 
economiesuisse 
 

Die Prüfung des TPF durch die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat ergeben, dass für die Finanzhilfen an die Kantone keine gesetzlichen 
Grundlagen bestehen. Die EFK hat daher empfohlen, diese zu schaffen, sollten die Zahlungen an die Kantone wirtschaftlich sinnvoll sein. 

Grundsätzlich erachten wir diese Anpassung aus den folgenden Gründen als problematisch: 

 Der Fonds wurde zur Finanzierung von Präventionsmassnahmen (und nicht von Präventionsprogrammen) geschaffen, die effizient und 
nachhaltig zur Verminderung des Tabakkonsums beitragen. Der Nachweis, dass die Pauschalbeiträge an die kantonalen 
Präventionsprogramme nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit ausgerichtet werden und diese dem ursprünglichen Zweck des TPF 
genügen, wird nicht erbracht. 

 Der Entscheid über die Gesuche der Kantone um Unterstützung aus dem TPF für kantonale Präventionsprogramme liegt ausschliesslich 
bei der am BAG angegliederten Geschäftsstelle. Die vom Bundesrat eingesetzte ausserparlamentarische Fachkommission, die die 
Entscheide über die Finanzierungsgesuche für einzelne Präventionsmassnahmen aus professioneller Sicht unterstützt, wird nicht 
konsultiert. Mit dieser Anpassung erhält die Geschäftsstelle, die den Fonds verwaltet, mehr Entscheidungsmacht. Dies hat der 
Gesetzgeber ursprünglich so nicht vorgesehen und schränkt die Legitimation der Entscheide stark ein. 

 In den Gesuchen zur Ausrichtung von Pauschalbeiträgen müssen die Kantone lediglich darlegen, dass sie die Grundsätze der 
übergeordneten nationalen Strategien Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD) und Sucht erfüllen. Einzelne Massnahmen werden 
nicht beschrieben. Auch auf eine Leistungsvereinbarung wird verzichtet. Somit ist es nur schwer möglich, der Einsatz der Mittel zu 
kontrollieren und die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel zu überprüfen. 

 Schliesslich sind die Gelder an die Kantone aus dem TPF fix gebunden. Diese Mittel können bei strategischer Notwendigkeit nicht 
verändert werden. Damit wird die finanzpolitische Flexibilität in der Steuerung und Verwendung der Mittel ohne Begründung oder 
Notwendigkeit stark eingeschränkt. Gegenüber gebundenen Mitteln sind wir kritisch. Neue Ausgabenbindungen lehnen wir deshalb ab. 

 
    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
economiesuisse 
 

siehe 
Stellungnahme 
von Swiss 
Cigarette 

 
siehe Stellungnahme von Swiss Cigarette 

 
siehe Stellungnahme von Swiss Cigarette 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 

 Zustimmung 

 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 

 Grundsätzliche Überarbeitung 

X Ablehnung 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Tabakpräventionsfonds TPF 
c/o Bundesamt für Gesundheit 
Schwarzenburgstrasse 157 
3003 Bern 
 
Per Mail an: 
revisiontpfv@bag.admin.ch 
und 
gever@bag.admin.ch 
 
 
 
 
 
 
Bern, 28. November 2019 
 
 
 
 
Totalrevision der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds (SR 641.316) 
Vernehmlassungsantwort 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 09.09.2019 ist Swiss Cigarette eingeladen worden, im Rahmen der 
Vernehmlassung zur Totalrevision der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds 
(TPFV) Stellung zu beziehen. Hierfür danken wir Ihnen bestens. 
 
 

Das Wichtigste in Kürze: 

• Die TPFV muss nicht geändert werden. Swiss Cigarette beantragt daher Ablehnung. 

• Falls nämlich darauf verzichtet wird, die Kantone in Form von Pauschalbeiträgen zu 
unterstützen, genügt die heutige gesetzliche Grundlage. 

• Sollten trotzdem Pauschalbeträge an Kantone ausgerichtet werden, ist vor der 
Revision nachzuweisen, dass solche Zahlungen nach wirtschaftlichen Kriterien 
sinnvoll sind; dies in Erfüllung der Forderung der Eidgenössischen Finanzkontrolle 
(EFK). 

• Diesen Nachweis hat die Verwaltung nicht erbracht. Auch deshalb ist die Vorlage 
abzulehnen. 

• Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

• Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

 

mailto:revisiontpfv@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch
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A. Beweggründe für die Totalrevision TPFV 

 
Laut dem erläuternden Bericht (vgl. S. 4 Absätze 1 und 2) zur Vernehmlassungsvorlage 
verfolgt die Revision zwei Ziele:  

 
1. Umsetzung von zwei Empfehlungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), 

nämlich: 

a) Rechtsgrundlage für die Subventionierung der Kantone 

b) Angaben bei Gesucheinreichung zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie zur 
Wirtschaftlichkeit von Projekten 

2. Anpassung von Artikeln an die aktuellen Gegebenheiten und Herausforderungen.  
 

Ob diese genannten Beweggründe für die vorgeschlagene Totalrevision der TPFV auch 
objektiven Kriterien genügen, wird nachfolgend untersucht. 
 
 
B. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) 

 
a) Inhalt des Berichts 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat am 04.10.2018 den Bericht «Prüfung der 
wirtschaftlichen Verwendung der zweckgebundenen Mittel» publiziert. 
 
Die EFK kritisiert in ihrem Bericht zum Tabakpräventionsfonds (TPF), dass bei den 
Kantonen ein «Wechsel von der Projekt- zur Steuerungsfinanzierung» erfolgt ist und 
fährt fort «Es darf nicht sein, dass die Kausalabgaben zu einer versteckten Kantonssteuer 
mutieren», um mit der Forderung zu schliessen, wonach «die Zahlung an die Kantone für 
die Steuerung» einzustellen sind, da sie die Finanzierungsanforderungen gemäss TPFV 
nicht erfüllen (S. 15). 
 
Ausdrücklich offen lässt die EFK die Frage, ob solche Zahlungen für die 
Steuerungsaufgaben der Kantone (Pauschalbeiträge) nach wirtschaftlichen Kriterien 
überhaupt sinnvoll sind und ob mit der Subventionierung der Kantone fortgefahren 
werden soll.  
 
b) Empfehlung des Berichts 

Die Empfehlung 1 im Bericht lautet denn auch, dass nur «für wirtschaftlich begründete 
Entschädigungen an die Kantone» die Rechtskonformität durch eine Anpassung der TPFV 
erfolgen müsste (S. 15). 
 
Mit anderen Worten: Bei der Entschädigung von Steuerungsaufgaben anstatt der 
vorgesehenen Projektfinanzierung an die Kantone offeriert die EFK 2 Varianten für die 
Behebung des festgestellten Mangels der Rechtskonformität: 

• entweder Stopp der Zahlung von Pauschalbeiträgen / Subventionierung an die 
Kantone; 

• oder die Schaffung einer ausdrücklichen Rechtsgrundlage im TPFV, dies aber nur, 
falls Zahlungen nach wirtschaftlichen Kriterien überhaupt sinnvoll sind. 
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c) Schlussfolgerungen 

• Aufgrund des Berichts der EFK muss die TPFV nicht geändert werden. 

• Falls der TPF die Kantone nicht in Form von Pauschalbeiträgen finanziell unterstützt, 
genügt die heutige gesetzliche Grundlage. 

• Will der TPF die Kantone in Form von Pauschalbeiträgen unterstützen, muss er vor 
der Totalrevision der TPFV nachweisen, dass solche Zahlungen nach wirtschaftlichen 
Kriterien sinnvoll sind. 

• Den Unterlagen zur Vernehmlassung kann nirgends entnommen werden, dass nach 
wirtschaftlichen Kriterien die Ausrichtung von Pauschalbeiträgen sinnvoll ist. 

• Solange dieser Nachweis nicht erbracht ist, ist die Vorlage zurückzuweisen. 

 
 
C. Grundsätzliche Positionierung Swiss Cigarette 

 
a) «Präventionsprojekte» statt «Präventionsmassnahmen» 

Swiss Cigarette bevorzugt die Verwendung des TPF für konkrete Präventionsprojekte, 
anstatt für unbestimmte meistens dogmatisch begründete Präventionsmassnahmen. 
 
Im erläuternden Bericht will man neu auch «Programme oder Daueraufgaben» 
finanzieren. Die Wirkung solcher Programme ist aber häufig nicht messbar und verpufft 
deshalb. 
 
Daher ist die projektbezogene Unterstützung, deren Wirkung direkt messbar ist, 
vorzuziehen. 
 
Ausdrücklich begrüsst Swiss Cigarette Präventionsprojekte zur Förderung der Forschung, 
dies insbesondere im Bereich der Alternativprodukte wie z.B. E-Zigaretten, 
Tabakprodukte zum Erhitzen, Tabakprodukte zum oralen Gebrauch, die potenziell 
weniger schädlich sind. 
 
Deshalb widersetzt sich Swiss Cigarette dem mit der Revision neu einzuführenden Begriff 
«Präventionsmassnahme» und verlangt die Beibehaltung des Begriffs 
«Präventionsprojekte». 
 
b) Keine Ausrichtung von Pauschalbeiträgen 

Neben Kostenbeiträgen für einzelne Präventionsmassnahmen soll neu die gesetzliche 
Möglichkeit der Ausrichtung von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventions-
programme geschaffen werden (Art. 10 – 14). 
 
Dies entspricht de facto einer Subventionierung, die abzulehnen ist. Dies umso mehr, als 
im erläuternden Bericht steht, dass die Zahlung ohne Ausstellung einer 
Leistungsvereinbarung erfolgt und somit quasi einem Freibrief gleichkommt. 
 
Wieso sich der TPV sukzessive von der gesetzlich vorgegebenen projektbezogenen 
Entschädigung entfernt hat und zu einer nach heutigem Recht nicht zulässigen 
Subventionierung in Form der Ausschüttung von Pauschalbeiträgen gewechselt hat, ist 
nicht erklärbar. 
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Ausgerichtete Pauschalbeiträge entziehen sich teilweise der Kontrolle und es fehlen die 
direkte Einflussnahme sowie der wirtschaftliche Druck. Klassische Finanzhilfeprojekte sind 
im Gegensatz dazu besser steuer- und überprüfbar. 
 
Deshalb ist Swiss Cigarette für die Beibehaltung der finanziellen Leistungen an Projekte 
der Tabakprävention und lehnt die Ausrichtung von Pauschalbeiträgen für kantonale 
Tabakpräventionsprogramme ab. 
 
 
c)  Schlussfolgerungen 

• Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

• Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

• Aus diesen Gründen lehnt Swiss Cigarette die Totalrevision der Verordnung über den 
Tabakpräventionsfonds ab. 

 
 
D. Abänderungsanträge 

 

Wenn an der Totalrevision festgehalten werden sollte, stellt Swiss Cigarette folgende 
konkrete Abänderungsanträge: 
 
 
Verordnung über den Tabakpräventionsfonds (TPFV) 
 
 
Art. 2 Zweck des Fonds  

1 Aus dem Fonds werden Finanzhilfen für Massnahmen der Projektbeiträge für 
die Tabakprävention finanziert.  
2 Die Präventionsmassnahmen Projektbeiträge müssen insbesondere 
ausgerichtet sein auf: 

... 

e. die Förderung von Synergien zwischen den Präventionsmassnahmen 
Präventionsprojekten; 

... 
 
 
Art.3 Grundsatz  

Finanzhilfen für Tabakpräventionsmassnahmen Tabakpräventionsprojekte werden 
gewährt als:  

a. Kostenbeiträge für einzelne Tabakpräventionsmassnahmen 
Tabakpräventionsprojekte;.  

b. Pauschalbeiträge für kantonale Tabakpräventionsprogramme 
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Art. 4 Geschäftsstelle  

1 Der Fonds wird von einer Geschäftsstelle im Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) verwaltet.  
2 Die Geschäftsstelle hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a. Sie plant und initiiert Präventionsmassnahmen Präventionsprojekte.  

b. Sie kann selbst Präventionsmassnahmen Präventionsprojekte 
durchführen.  

c. Sie entscheidet über die Gewährung von Finanzhilfen Kostenbeiträgen 
für einzelne Präventionsprojekte. 

... 
 
2. Abschnitt: Kostenbeiträge für einzelne Präventionsmassnahmen 
Präventionsprojekte  

 

Art. 5 Voraussetzungen  

1 Kostenbeiträge werden Organisationen der Tabakprävention und anderen 
Rechtsträgern ausgerichtet für Präventionsmassnahmen Präventionsprojekte, 
die: 
... 
4 Kantonen, die Pauschalbeiträge nach Artikel 10 erhalten, werden 
Kostenbeiträge nur für Präventionsmassnahmen ausserhalb ihres 
Tabakpräventionsprogramms gewährt. 
 
 
Art. 6 Gesuche  

1 Gesuche um Kostenbeiträge müssen so abgefasst sein, dass die 
voraussichtliche Wirksamkeit der Präventionsmassnahme Präventionsprojekte 
beurteilt werden kann.  
2 Die Gesuche enthalten insbesondere:  

a. Angaben über die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller;  

b. eine detaillierte Beschreibung der des Präventionsmassnahme 
Präventionsprojekts mit Angaben zu Ziel, Vorgehen und 
voraussichtlicher Wirksamkeit;  

c. Angaben zur Wirtschaftlichkeit der des Präventionsmassnahme 
Präventionsprojekts;  

d. den Zeitplan für die Durchführung der des Präventionsmassnahme 
Präventionsprojekts;  

e. ein detailliertes Budget;  

f. den Nachweis der Sicherstellung der Finanzierung der des 
Präventionsmassnahme Präventionsprojekts sowie eine angemessene 
Eigenfinanzierung durch die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller. 

...  
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Art. 7 Verfahren  

... 
2 Sie holt zu Gesuchen, die Präventionsmassnahme Präventionsprojekte im 
Bereich Sport und Bewegung beinhalten, eine Stellungnahme des BASPO ein. 
Von dessen Stellungnahme abweichende Entscheide sind gegenüber dem BASPO zu 
begründen. 

... 

 
 
Art. 8 Höhe der Kostenbeiträge 

1 Die Höhe der Kostenbeiträge orientiert sich:  

a. am strategischen Interesse der Präventionsmassnahme 
Präventionsprojekte;  

...  
 
 
Art. 9 Auszahlung  

...  
3 Die Auszahlung kann an den Nachweis gebunden werden, dass Teile der 
Präventionsmassnahme Präventionsprojekte bereits durchgeführt worden sind.  

 
 
3. Abschnitt: Pauschalbeiträge für kantonale Tabakpräventionsprogramme  

Art. 10 Voraussetzungen  

Art. 11 Gesuche  

Art. 12 Verfahren   

Art. 13 Höhe  

Art. 14 Berichterstattung  
... 
 
 
Art. 22 Mittelverwendung  

1 Für die Pauschalbeiträge für kantonale Tabakpräventionsprogramme sind 15 
Prozent der jährlichen Einnahmen aus den Abgaben nach Artikel 38 TStV 
vorgesehen.  
2 Für Präventionsmassnahmen Präventionsprojekte im Bereich Sport und 
Bewegung wird die Verwendung von 20–30 Prozent der jährlichen Einnahmen aus 
den Abgaben nach Artikel 38 TStV angestrebt. 

... 
 
 

Anhang  
(Art. 13)  

Berechnung der Pauschalbeiträge für kantonale Tabakpräventionsprogramme 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen Ihnen für 
weitere Informationen oder Erläuterungen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Swiss Cigarette 
 
 
 
 
 
Martin Kuonen 
Geschäftsführer 
 
 
Beilage: 
- TPFV Formular Stellungnahme 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss Cigarette 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
 
 
Adresse : Postfach, 3001 Bern 
 
 
Kontaktperson : Martin Kuonen, Geschäftsführer 
 
 
Telefon : 058 796 99 18 
 
 
E-Mail : office@swiss-cigarette.ch 
 
 
Datum : 28. November 2019 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 10. Dezember 2019 an folgende E-mail Adressen: revisiontpfv@bag.admin.ch, 

gever@bag.admin.ch  

mailto:revisiontpfv@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch
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 Totalrevision der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds (TPFV) 

Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 

Allgemeine Bemerkungen 

 
Swiss Cigarette 

 

1. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) 

a) Inhalt des Berichts 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat am 04.10.2018 den Bericht «Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der zweckgebundenen Mittel» publiziert. 

Die EFK kritisiert in ihrem Bericht zum Tabakpräventionsfonds (TPF), dass bei den Kantonen ein «Wechsel von der Projekt- zur Steuerungsfinanzierung» erfolgt ist 
und fährt fort «Es darf nicht sein, dass die Kausalabgaben zu einer versteckten Kantonssteuer mutieren», um mit der Forderung zu schliessen, wonach «die Zahlung 
an die Kantone für die Steuerung» einzustellen sind, da sie die Finanzierungsanforderungen gemäss TPFV nicht erfüllen (S. 15). 

Ausdrücklich offen lässt die EFK die Frage, ob solche Zahlungen für die Steuerungsaufgaben der Kantone (Pauschalbeiträge) nach wirtschaftlichen Kriterien 
überhaupt sinnvoll sind und ob mit der Subventionierung der Kantone fortgefahren werden soll.  

 

b) Empfehlung des Berichts 

Die Empfehlung 1 im Bericht lautet denn auch, dass nur «für wirtschaftlich begründete Entschädigungen an die Kantone» die Rechtskonformität durch eine 
Anpassung der TPFV erfolgen müsste (S. 15). 

Mit anderen Worten: Bei der Entschädigung von Steuerungsaufgaben anstatt der vorgesehenen Projektfinanzierung an die Kantone offeriert die EFK 2 Varianten für 
die Behebung des festgestellten Mangels der Rechtskonformität: 

• entweder Stopp der Zahlung von Pauschalbeiträgen / Subventionierung an die Kantone; 

• oder die Schaffung einer ausdrücklichen Rechtsgrundlage im TPFV, dies aber nur, falls Zahlungen nach wirtschaftlichen Kriterien überhaupt sinnvoll sind. 

 

c) Schlussfolgerungen 

• Aufgrund des Berichts der EFK muss die TPFV nicht geändert werden. 

• Falls der TPF die Kantone nicht in Form von Pauschalbeiträgen finanziell unterstützt, genügt die heutige gesetzliche Grundlage. 

• Will der TPF die Kantone in Form von Pauschalbeiträgen unterstützen, muss er vor der Totalrevision der TPFV nachweisen, dass solche Zahlungen nach 
wirtschaftlichen Kriterien sinnvoll sind. 

• Den Unterlagen zur Vernehmlassung kann nirgends entnommen werden, dass nach wirtschaftlichen Kriterien die Ausrichtung von Pauschalbeiträgen sinnvoll ist. 

• Solange dieser Nachweis nicht erbracht ist, ist die Vorlage zurückzuweisen. 
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Swiss Cigarette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Grundsätzliche Positionierung Swiss Cigarette 

 

a) «Präventionsprojekte» statt «Präventionsmassnahmen» 

Swiss Cigarette bevorzugt die Verwendung des TPF für konkrete Präventionsprojekte, anstatt für unbestimmte meistens dogmatisch begründete 
Präventionsmassnahmen. 

Im erläuternden Bericht will man neu auch «Programme oder Daueraufgaben» finanzieren. Die Wirkung solcher Programme ist aber häufig nicht messbar und 
verpufft deshalb. 

Daher ist die projektbezogene Unterstützung, deren Wirkung direkt messbar ist, vorzuziehen. 

Ausdrücklich begrüsst Swiss Cigarette Präventionsprojekte zur Förderung der Forschung, dies insbesondere im Bereich der Alternativprodukte wie z.B. E-Zigaretten, 
Tabakprodukte zum Erhitzen, Tabakprodukte zum oralen Gebrauch, die potenziell weniger schädlich sind. 

Deshalb widersetzt sich Swiss Cigarette dem mit der Revision neu einzuführenden Begriff «Präventionsmassnahme» und verlangt die Beibehaltung des Begriffs 
«Präventionsprojekte». 

 

b) Keine Ausrichtung von Pauschalbeiträgen 

Neben Kostenbeiträgen für einzelne Präventionsmassnahmen soll neu die gesetzliche Möglichkeit der Ausrichtung von Pauschalbeiträgen für kantonale 
Tabakpräventions-programme geschaffen werden (Art. 10 – 14). 

Dies entspricht de facto einer Subventionierung, die abzulehnen ist. Dies umso mehr, als im erläuternden Bericht steht, dass die Zahlung ohne Ausstellung einer 
Leistungsvereinbarung erfolgt und somit quasi einem Freibrief gleichkommt. 

Wieso sich der TPV sukzessive von der gesetzlich vorgegebenen projektbezogenen Entschädigung entfernt hat und zu einer nach heutigem Recht nicht zulässigen 
Subventionierung in Form der Ausschüttung von Pauschalbeiträgen gewechselt hat, ist nicht erklärbar. 

Ausgerichtete Pauschalbeiträge entziehen sich teilweise der Kontrolle und es fehlen die direkte Einflussnahme sowie der wirtschaftliche Druck. Klassische 
Finanzhilfeprojekte sind im Gegensatz dazu besser steuer- und überprüfbar. 

Deshalb ist Swiss Cigarette für die Beibehaltung der finanziellen Leistungen an Projekte der Tabakprävention und lehnt die Ausrichtung von Pauschalbeiträgen für 
kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

 

c) Schlussfolgerungen 

• Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

• Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

• Aus diesen Gründen lehnt Swiss Cigarette die Totalrevision der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds ab. 
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Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 2 Abs. 1 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

Aus dem Fonds werden Finanzhilfen für Massnahmen 
der Projektbeiträge für die Tabakprävention finanziert. 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 2 Abs. 2 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

Die Präventionsmassnahmen Projektbeiträge müssen 
insbesondere ausgerichtet sein auf: 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 2 Abs. 2 Bst. e 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab.  

die Förderung von Synergien zwischen den 
Präventionsmassnahmen Präventionsprojekten; 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 3 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. Zudem will Swiss 
Cigarette die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung von 
Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

Finanzhilfen für Tabakpräventionsmassnahmen 
Tabakpräventionsprojekte werden gewährt als:  
a. Kostenbeiträge für einzelne 

Tabakpräventionsmassnahmen 
Tabakpräventionsprojekte;.  

b. Pauschalbeiträge für kantonale 
Tabakpräventionsprogramme 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 4 Abs. 2 Bst. a 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab.  

Sie plant und initiiert Präventionsmassnahmen 
Präventionsprojekte. 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 4 Abs. 2 Bst. b 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab.  

Sie kann selbst Präventionsmassnahmen 
Präventionsprojekte durchführen. 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 4 Abs. 2 Bst. c 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

Sie entscheidet über die Gewährung von Finanzhilfen 
Kostenbeiträgen für einzelne Präventionsprojekte. 

 
Swiss Cigarette 
 

 
2. Abschnitt 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab.  

Kostenbeiträge für einzelne Präventionsmassnahmen 
Präventionsprojekte 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 5 Abs. 1 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab.  

Kostenbeiträge werden Organisationen der 
Tabakprävention und anderen Rechtsträgern 
ausgerichtet für Präventionsmassnahmen 
Präventionsprojekte, die: 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 5 Abs. 4 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

Kantonen, die Pauschalbeiträge nach Artikel 10 
erhalten, werden Kostenbeiträge nur für 
Präventionsmassnahmen ausserhalb ihres 
Tabakpräventionsprogramms gewährt. 
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Swiss Cigarette 
 

 
Art. 6 Abs. 1 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab.  

Gesuche um Kostenbeiträge müssen so abgefasst sein, 
dass die voraussichtliche Wirksamkeit der 
Präventionsmassnahme Präventionsprojekte beurteilt 
werden kann. 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 6 Abs. 2 Bst. b 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab.  

eine detaillierte Beschreibung der des 
Präventionsmassnahme Präventionsprojekts mit 
Angaben zu Ziel, Vorgehen und voraussichtlicher 
Wirksamkeit; 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 6 Abs. 2 Bst c 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab.  

Angaben zur Wirtschaftlichkeit der des 
Präventionsmassnahme Präventionsprojekts; 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 6 Abs. 2 Bst d 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

den Zeitplan für die Durchführung der des 
Präventionsmassnahme Präventionsprojekts; 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 6 Abs. 2 Bst f 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

den Nachweis der Sicherstellung der Finanzierung der 
des Präventionsmassnahme Präventionsprojekts sowie 
eine angemessene Eigenfinanzierung durch die 
Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller. 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 7 Abs. 2 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

Sie holt zu Gesuchen, die Präventionsmassnahme 
Präventionsprojekte im Bereich Sport und Bewegung 
beinhalten, eine Stellungnahme des BASPO ein. Von 
dessen Stellungnahme abweichende Entscheide sind 
gegenüber dem BASPO zu begründen. 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 8 Abs. 1 Bst. a 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

am strategischen Interesse der Präventionsmassnahme 
Präventionsprojekte; 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 9 Abs. 3 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

Die Auszahlung kann an den Nachweis gebunden 
werden, dass Teile der Präventionsmassnahme 
Präventionsprojekte bereits durchgeführt worden sind. 

 
Swiss Cigarette 
 

 
3. Abschnitt 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

Streichen 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 10 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

streichen 
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Swiss Cigarette 
 

 
Art. 11 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

streichen 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 12 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

streichen 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 13 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

streichen 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 14 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

streichen 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 22 Abs. 1 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

streichen 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Art. 22 Abs. 2 

Swiss Cigarette will den Begriff der «Präventionsprojekte» beibehalten und lehnt 
dessen Ersatz durch den Begriff «Präventionsmassnahmen» ab. 

Für Präventionsmassnahmen Präventionsprojekte im 
Bereich Sport und Bewegung wird die Verwendung von 
20–30 Prozent der jährlichen Einnahmen aus den 
Abgaben nach Artikel 38 TStV angestrebt. 

 
Swiss Cigarette 
 

 
Anhang 
(Art. 13) 
 

Swiss Cigarette will die Projektfinanzierung beibehalten und lehnt die Ausrichtung 
von Pauschalbeiträgen für kantonale Tabakpräventionsprogramme ab. 

streichen 

 
 

Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 

 Zustimmung 

 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 

 Grundsätzliche Überarbeitung 

 Ablehnung 
 


	20191210_STN_VNL_Totalrevision_TPF_economiesuisse_ohneU
	TPFV_Formular_economiesuisse
	 Totalrevision der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds (TPFV)
	Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen)

	Stellungnahme SC_Vernehmlassung zur Totalrevision VO TPFV_28.11.2019
	Formular_VO TPFV_Stellungnahme Swiss Cigarette_28112019
	 Totalrevision der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds (TPFV)
	Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen)


